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M i t t w o c h
6. November
14:00 – 17:00
EG, Raum 01

Forum Arbeitsschutzverwaltung

Federführung: Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter (VDGAB)

Die Organisation der staatlichen Arbeitsschutzauf-
sicht in den 13 Bundesländern und 3 Stadtstaaten 
hat 16 Varianten, die Praxis des Vollzuges ein und 
derselben Rechtsvorschrift ist trotz aller Bemühun-
gen um einen gleichmäßigen Vollzug weit gespreizt. 
Deshalb ist es notwendig, sich über diese Unter-
schiede, Vor- und Nachteile nicht nur auf ministe-
rialer Ebene sondern auch unter Einbeziehung der 
Erfahrungen der Vollzugsbeamten auszutauschen. 
Eröffnet wird die Veranstaltung mit der Außenan-
sicht auf das eine Deutschland des SLIC-Reports 
2017 und nachfolgend herunter gebrochen auf die 
Länderebene in einem anonymisierten Benchmark-
prozess.  
Die Aufsichtsbeamtinnen und -beamten vor Ort 
erleben, dass sich steuernde Eingriffe der Vor- 

gesetzten und vorgesetzten Stellen oft ändern. Mal 
ist mehr, mal weniger Beratung gewünscht, mal folgt 
die Forderung nach Sanktionierung von Verstößen, 
aber dann bitte nicht so hart. Das führte auch dazu, 
dass die von den Beamtinnen und Beamten selbst 
für die GDA-Inspektionen ausgewählten Betriebe 
angeblich eine positiv-Stichprobe dargestellt haben. 
Um von der (empfundenen) Willkürlichkeit hin zu 
einer IT-gestützten risikoorientierten Auswahl auf-
zusuchender Betriebsstätten zu gelangen brauch-
ten die Länder 10 Jahre, bevor 2017 die Pilotierung 
begann. Erfolgreich? Und welche Rückendeckung 
erhalten die Aufsichtsdienste von den Gerichten? 
Das Forum will nicht Erfolge in den Mittelpunkt stel-
len, sondern Herausforderungen und die lösungsori-
entierte Diskussion darüber.

Moderation: 
Dr. Bernhard Räbel, VDGAB

14:00	 Einführung und Begrüßung
Dr. Bernhard Räbel

14:10	 SLIC Evaluation of Germany 2017 – Schlussfolgerungen und Empfehlungen
John Schneider, Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

14:30	 Länderübergreifendes und länderbezogenes Monitoring zur Umsetzung des betrieblichen  
Arbeitsschutzes

Dr. Christin Polzer-Baakes, Landesinstitut für Arbeitsgestaltung  
des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA.nrw)

14:50	 Diskussion

15:00	 Pause

15:20	 Aufsichtshandeln im Spannungsfeld zwischen Sanktion und Beratung
Dr. Arnold Müller, Rheinland-Pfalz Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

15:40	 Risikoorientierte Steuerung der Aufsichtstätigkeit (RSA)  
– Ergebnisse länderübergreifender Pilotierung

Ernst-Friedrich Pernack, Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  
des Landes Brandenburg (MASGF)

16:00	 Gefährdungsbeurteilungen – zentrales Arbeitsschutzinstrument für Unternehmer,  
auch Kontrollinstrument für Gerichte?

Prof. Dr. Thomas Wilrich, Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Wirt-
schaftsingenieurwesen

16:20	 Diskussion, Zusammenfassung und Abschluss
Dr. Bernhard Räbel, Verein Deutscher Gewerbeaufsichtsbeamter (VDGAB)

17:00	 Ende

M i t t w o c h
6. November
14:00 – 17:00
1. OG, Raum 8

Das neue Berufskrankheitenrecht

Federführung: IG Metall Vorstand

Die IG Metall hat bereits 2013 mit ihrem „Schwarz-
buch Berufskrankheiten“ die Probleme im Recht der 
Berufskrankheiten thematisiert und erste Lösungs-
vorschläge gemacht. Mehrfach war das Berufskrank-
heitenrecht auch im Rahmen der A+A-Kongresse 
Thema gemeinsamer Veranstaltungen mit den Bun-
desländern. Dabei standen die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Anerkennung von Berufskrankhei-
ten genauso im Fokus wie die konkrete Praxis in den 
Anerkennungsverfahren.
Seit Jahren wird in Fachkreisen über die benannten 
Probleme zum Teil sehr intensiv, teils kontrovers, 
beraten. Konsens bestand dabei grundsätzlich dar-
über, dass eine Reform des Berufskrankheitenrechts 
erforderlich ist. Das wurde mit den Beschlüssen der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenzen der Länder 
ebenso deutlich wie mit der Beschlussfassung durch 
die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetz-

lichen Unfallversicherung (DGUV). Eine Gesetzesi-
nitiative des zuständigen Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) muss diesen Konsens 
aufgreifen und in eine Reform insbesondere des SGB 
VII überführen. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass im Herbst 
2019 ein konkretes Reformpaket vorgelegt und auf 
den gesetzgeberischen Weg gebracht ist. Aufgabe 
der Veranstaltung im Rahmen der A+A soll es sein, 
über Einzelheiten zu informieren und aus der Sicht 
der unterschiedlichen Akteure eine inhaltliche Ein-
schätzung zur Wirksamkeit in der Praxis der Aner-
kennung von Berufskrankheiten vorzunehmen.
In dieser Veranstaltung der IG Metall werden Ver-
treter der Arbeitgeber, der Berufsgenossenschaften, 
der Länder sowie des BMAS den aktuellen Sach-
stand der Reform diskutieren und einen Ausblick auf 
die resultierenden Veränderungen geben.

Moderation: 
Petra Müller-Knöß, IG Metall Vorstand

14:00	 Einführung und Begrüßung
Petra Müller-Knöß

14:10	 Die Reform des Berufskrankheitenrechtes aus der Sicht des Gesetzgebers
Bernhard Traut, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

14:40	 Die Position der DGUV 
Dr. Edlyn Höller, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

15:00	 Die Bewertung der Reform aus Sicht einer Landesbehörde
 N.N.

15:15	 Pause

15:30	 Bewertung der Reform aus Sicht der Arbeitgeber
Michael Weberink, Gesamtverband Steinkohle

15:50	 Bewertung der Reform aus Sicht der IG Metall
Heinz Fritsche, IG Metall Vorstand

16:10	 Möglichkeit zur Diskussion

16:50	 Zusammenfassung und Abschluss
Petra Müller-Knöß

17:00	 Ende


